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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 125 - 00 „Photovoltaikanlage - Im Bruch“ in Lampertheim. Die zeich-
nerischen Festsetzungen (Planteil) werden durch diese textlichen Festsetzungen ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) § 12 BauGB und der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 
BauNVO sowie § 9 Abs. 2 BauGB und § 12 Abs. 3a BauGB) 

A.1.1. Für die zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen wird ein „Sonstiges Sonderge-
biet“ (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenan-
lage“ festgesetzt. 

A.1.2. Im Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ sind ausschließlich Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten (z.B. Solar-
module, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schaltstationen 
etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten zulässig. 

A.1.3. Im Rahmen dieser festgesetzten Arten von Nutzungen und Anlagen sind im Übrigen nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 
BauNVO) 

A.2.1. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 4,0 m über der Geländeoberfläche, ge-
messen im geometrischen Zentrum der jeweiligen Solarmodule bzw. baulichen Anlagen, 
festgesetzt. Messtechnische Anlagen (z.B. Masten zur Montage von Sensoren) sowie 
sicherheitstechnische Einrichtungen zur Fremdüberwachung der Anlage (z.B. Masten 
zur Montage von Kameras) dürfen dieses Maß um bis zu 4,0 m überschreiten. 

A.2.2. Für die Grundflächenzahl (GRZ) wird ein Höchstmaß von 0,5 festgesetzt. Die hierauf 
anzurechnenden Grundflächen von Photovoltaikanlagen berechnen sich über die auf die 
Ebene projizierten Modulflächen. 

A.3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie Zulässig-
keit von Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 BauGB 
i.V.m. §§ 12, 14 und 23 BauNVO) 

A.3.1. Geschlossene Garagen und offene Garagen (Carports) im Sinne der Garagenverord-
nung (GaV) sind unzulässig. 

A.3.2. Dem Nutzungszweck dienende Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sowie der Ver-
sorgung des Gebietes dienende Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Sie können nach § 23 Abs. 5 
BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden. 
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A.4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.4.1. Naturschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen 

Folgende naturschutzfachlich und -rechtlich relevante Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sind zu beachten bzw. umzusetzen: 

1. Innerhalb des Geltungsbereiches ist unter den Solarmodulen sowie in den nicht 
von Solarmodulen überstandenen Flächen eine extensive Magerwiese zu entwi-
ckeln, soweit diese Flächen nicht für betriebsbedingt erforderliche Anlagen (z.B. 
Transformatoren, Wechselrichter, Schaltstationen etc.), Nebenanlagen, Stellplätze 
oder Zufahrten benötigt werden. 

Eine detailliertere Maßnahmenbeschreibung zur Extensivierung und Pflege der 
Flächen wird nach Vorlage des Umweltberichtes inkl. Ausgleichsplanung zur Ent-
wurfsplanung noch ergänzt. 

2. Das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen anfallende Niederschlagswasser 
ist dezentral über die belebte Bodenzone zu versickern. 

3. Baustoffe wie Kies oder Schotter sind so aufzubringen, dass sie bei Rückbau der 
baulichen Anlagen ohne Beschädigung des darunterliegenden natürlichen Boden-
profils wieder entfernt werden können. 

A.4.2. Artenschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen 

Folgende artenschutzfachlich und -rechtlich relevante Maßnahmen sind zu beachten 
bzw. umzusetzen: 

1. Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 
10 cm einzuhalten. Die Errichtung von Mauersockeln ist unzulässig. 

Ggf. weitere erforderliche Maßnahmen zum Artenschutz werden nach Vorlage der Ar-
tenschutzprüfung zur Entwurfsplanung noch ergänzt. 

A.5. Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen für ei-
nen bestimmten Zeitraum sowie Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 BauGB) 

A.5.1. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die Zulässigkeit von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten 
(z.B. Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, 
Schaltstationen etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten auf den als „Sons-
tiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ festge-
setzten Flächen auf einen Zeitraum von 30 Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Bebauungsplanes beschränkt ist. Alle im Rahmen des Vorhabens errichteten baulichen 
Anlagen sind bis zu diesem Zeitpunkt wieder vollständig abzubauen und der Ursprungs-
zustand der Flächen (Ackerflächen) ist bis dahin wiederherzustellen. 

A.5.2. Mit Ablauf des vorgenannten Zeitraumes werden „Flächen für die Landwirtschaft“ gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB als Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB) festgesetzt. 



Stadt Lampertheim Ordnungsschlüssel: 006-31-13-3019-004-125-00 

B-Plan „Photovoltaikanlage - Im Bruch“ Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 4 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB 

B.1. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.1.1. Es sind nur offene Einfriedungen bis zu einer maximalen Höhe von 3,0 m in Form von 
Holz-, Metall- oder Maschendrahtzäunen zulässig (die Festsetzung A.4.2, Punkt 1 ist 
hierbei zu beachten). 

C. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB 

C.1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungs- und Über-
schwemmungsgefahr (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

C.1.1. Vernässungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund oberflächennaher und 
schwankender Grundwasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsge-
fährdete Fläche gekennzeichnet. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbe-
wirtschaftungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und ver-
öffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung 
veröffentlicht im StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während 
der Ausarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige 
Grundwasserstände vor, weshalb mit dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die 
teilweise großflächige Anhebung der Grundwasserstände beabsichtigt wurde. Seither 
haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine Erhöhung der Grundwasserstände 
ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen einer künftigen Bebauung bei der endgülti-
gen Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, 
sondern auch mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Set-
zungen und Schrumpfungen des Untergrundes gerechnet werden. Bei hohen Grund-
wasserständen ist mit Flurabständen von nur 0,5-1 m zu rechnen (Quelle: Hydrologi-
sches Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im April 
2001“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), 
Wiesbaden; Planstand vom Januar 2013). Im Plangebiet wurden auch niedrigere Grund-
wasserstände von 3-4 m unter Flur gemessen (Quelle: Hydrologisches Kartenwerk 
„Hessische Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 1976“ des 
HLNUG, Wiesbaden; Planstand vom Januar 2013). Derzeit kann ein Grundwasserflur-
abstand von 1-2 m angenommen werden (Quelle: Hydrologisches Kartenwerk „Hessi-
sche Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ des HLNUG, 
Wiesbaden; Planstand vom Februar 2016). Maßgeblich sind dabei jeweils die langjähri-
gen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die 
Richtwerte der Referenzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu be-
rücksichtigen. Für die Referenzmessstelle 544178 wird im Grundwasserbewirtschaf-
tungsplan ein Richtwert von 88,5 Meter über Normalnull (müNN) ausgewiesen. Demzu-
folge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschränkungen oder zusätzli-
chen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung) zu rechnen. 
Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder 
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vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Ver-
nässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. 

Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrundun-
tersuchungen im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände 
durchführen zu lassen. 

C.1.2. Überschwemmungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund der Lage in einem über-
schwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikoüberschwemmungsgebiet) gemäß § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB als überschwemmungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein 
wurden gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digita-
ler Geländemodellierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkar-
ten sind verschiedene Hochwasserszenarien abgebildet. Nach der Hochwassergefah-
renkarte (HWGK) für den Rhein (Blattschnitt: G - 3) ist es nicht ausgeschlossen, dass 
das Plangebiet bei einem Extremhochwasser (HQextrem) oder im Falle des Versagens der 
Hochwasserschutzeinrichtungen (z.B. einem Dammbruch) bei einem 100-jährigen 
Hochwasser (HQ100) überschwemmt werden kann. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes liegt somit innerhalb der potenziellen Überschwemmungsgrenze eines ext-
remen Hochwassers und in der potenziellen Überschwemmungsfläche hinter der Hoch-
wasserschutzanlage des Rheins. Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwemmungen 
sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden Fall angebracht. Ausweislich der genannten 
Gefahrenkarte sind bei einem Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen am Rhein 
Wasserstände von bis zu 400 cm möglich. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind 
Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzuneh-
men, um den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen ent-
sprechend dem Stand der Technik zu verringern. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, 
weitere elementare Vorsorgemaßnahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanie-
rung zu treffen, um das Schadensausmaß bei Überschwemmungen möglichst gering zu 
halten. Informationen sind auch über das Internet auf der Webseite des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt (www.rp-darmstadt.hessen.de) und auf der Webseite des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU; www.bmu.de) zu er-
halten. Auf die zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen für Bauherrschaft, 
Architekten und Planer wird hingewiesen. Insbesondere wird zum Thema Hochwasser-
schutz und risikoangepasstes Bauen auf die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und 
bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) verwiesen. 

D. Hinweise und Empfehlungen 

D.1. Brandschutz und Rettungswege 

Die Frage des erforderlichen Brandschutzes ist im Zuge der Objektplanung mit dem vor-
beugenden Brandschutz und der örtlichen Feuerwehr abzustimmen. 

Mindestens ein zum Plangebiet führender landwirtschaftlicher Weg ist mit ausreichender 
Tragfähigkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr zu ertüchtigen, sofern die entspre-
chende Tragfähigkeit nicht nachgewiesen werden kann bzw. seitens des Stadtbrandin-
spektors nicht als auseichend bestätigt wird. Eine entsprechende Vereinbarung wird zur 
Sicherstellung der Erschließung im Durchführungsvertrag zu diesem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan getroffen. 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.bmu.de/
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D.2. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich nach Kenntnisstand der Stadt 
Lampertheim keine Kulturdenkmäler nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz 
(HDSchG). 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, 
wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scher-
ben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG 
unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes 
für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

D.3. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind aus-
reichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser 
Anlagen vorgenommen werden können. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu be-
achten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen) und Merkblatt DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) 
einen Mindestabstand zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird 
dieser Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnah-
men im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden 
Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

Bei der Neuverlegung von Ver- oder Entsorgungsleitungen durch Ver- bzw. Entsor-
gungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen durch die Ver- bzw. Entsorgungsträger zu errichten. 

D.4. Baugrund und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Lampertheim keine Baugrunderkundung 
durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher empfoh-
len, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Re-
gelungen zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung 
in der Geotechnik) im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände 
durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 

Der Stadt Lampertheim liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen 
(Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grundwas-
serschäden im Plangebiet vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden 
erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, 
Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fach-
gutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-
lästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 
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Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung 
und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder 
Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Boden-
schutzes wird hingewiesen. Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regel-
werke sind zu beachten. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Mini-
mierung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Das bei der Maßnahme anfallende und zu verwertende Bodenmaterial ist nach verschie-
denen Bodenarten getrennt in Bodenmieten zu lagern. Ein Verdichten des Materials ist 
grundsätzlich zu verhindern. Eine Lagerhöhe von über 2 m ist deshalb zu vermeiden. 

Wassergesättigte/nasse Böden sind nicht in Mieten zu lagern. Als Bereitstellungsfläche 
ausgeschlossen sind Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen wie hohe Bodenfrucht-
barkeit, hohes Wasserspeichervermögen sowie die Archivfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 
Nr. 2 BBodSchG) in besonderem Maße erfüllen. 

Das Auf- oder Einbringen des zu verwertenden Bodenmaterials ist in schonender Weise 
auszuführen (Fahrzeuge mit Niederdruckreifen, Kettenfahrzeuge mit Breitbandlaufwerk) 
und die vorhandenen natürlichen Bodenfunktionen so wenig wie möglich zu beeinträch-
tigen. 

D.5. Artenschutz 

Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zu-
künftige Ansiedlung von Arten). Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, vor der 
Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzuzuziehen. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder 
Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem 
für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle 
Fledermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter an-
derem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören 
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwi-
derhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a 
BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauli-
che Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen 
auch im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder 
Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, 
entbindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr 
oder Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betrof-
fen sein könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird da-
her empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraus-
sichtlich keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforder-
lich. Sofern dies aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine 
entsprechende Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße zu beantragen. 
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Auf die Beachtung der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hinge-
wiesen. 

D.6. Freiflächenplan 

Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen ist 
(siehe auch Bauvorlagenerlass), in dem die das Vorhaben betreffenden grünordneri-
schen Festsetzungen des Bebauungsplanes (z.B. zeitliche Regelungen und Maßnah-
men zum Ausgleich) sowie artenschutzrechtlichen Festsetzungen übernommen und 
konkretisiert werden. 




